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Beschlussvorlage 
 
 
Vorlage Nr.: 16-1522/1 
erstellt am: 26.10.2009 
 
Abteilung: Finanz- und Rechnungswesen 
Verfasser/in: Herr Martin Medert 
Aktenzeichen: I-5/1 me 
 
 
Erlass der Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung des Kreises Bergstraße für 
das Haushaltsjahr 2009 
 
 
Beratungsfolge:  
Gremium Sitzungsdatum Status Zuständigkeit 
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

09.11.2009 Ö Vorbereitende Beschlussfassung 

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

09.12.2009 Ö Vorbereitende Beschlussfassung 

Ausschuss für Schule und Soziales 02.12.2009 Ö Vorbereitende Beschlussfassung 
Ausschuss für Regionalpolitik und 
Infrastruktur 

03.12.2009 Ö Vorbereitende Beschlussfassung 

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

04.12.2009 Ö Vorbereitende Beschlussfassung 

Kreistag 14.12.2009 Ö Abschließende Beschlussfassung 
 
 

_______________________________________________________________ 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss / Ausschuss für Regionalpolitik und Infra-
struktur / Ausschuss für Schule und Soziales stimmt den in seine Zuständigkeit fallen-
den Entwürfen der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte des Nachtragsplanes zum 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, unter Berücksichtigung der nach dem 
28.09.2009 eingetretenen Änderungen (weiße Änderungsliste), zu und empfiehlt dem 
Kreistag, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
"Der Kreistag stimmt den vom Kreisausschuss festgestellten Entwürfen der Nachtrags-
satzung zur Haushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplanes zum Haushaltsplan 
für das Haushaltjahr 2009 unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich eingetretenen 
Änderungen (rote Änderungsliste) zu und erlässt gemäß § 30 Ziffer 6 HKO in Verbin-
dung mit § 52 Absatz 1 HKO und § 97 HGO die Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 
2009 entsprechend dem Entwurf  vom 04.12.2009." 
 
  
  
Erläuterung: 
 
Die finanzielle Entwicklung im Haushaltsjahr 2009 macht es auch dieses Jahr erforder-
lich, gemäß § 114e HGO in Verbindung mit § 8 GemHVO-Doppik eine Nachtrags-
satzung zu erlassen und einen Nachtragshaushaltsplan aufzustellen.  
 

 
Kreis  
Bergstraße 
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Die Entwürfe der Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung und des Nachtragsplanes 
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wurden am 28.09.2009 vom Kreisaus-
schuss festgestellt und am 02.11.2009 in den Kreistag eingebracht. Dort wurden sie zur 
weiteren Beratung und Vorbereitung der endgültigen Beschlussfassung durch den Kreis-
tag an den Haupt-, Finanz-, und Personalausschuss verwiesen. 
Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss wird die Entwürfe einschließlich der Ände-
rungen, die nach dem 28.09.2008 (weiße Änderungsliste) eingetreten sind in seinen  
Sitzungen beraten und beschließen. 
 
Dem Kreistag werden nach Beratung in den Ausschüssen zur abschließenden Be-
schlussfassung zusätzlich vorgelegt: 
 
1. eine Zusammenstellung der Änderungen, die sich aufgrund der Beratungen ergeben 

haben bzw. bis zu deren Abschluss eingetreten sind, 
 
2. eine Neuausfertigung des Entwurfes der Nachtragshaushaltssatzung, 
 
3. eine Neuausfertigung des Vorberichtes, 
 
4. ein aktualisierter Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 
 
5. die erforderlichen Anlagen in aktualisierter Fassung 
 
 
  
  
  
  


